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Vergütungsbericht 

Der Vergütungsbericht erläutert Struktur und Höhe der Vergütung der ge
genwärtigen und früheren Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Beiersdorf AG im Geschäftsjahr 2021. Er wurde im Einklang mit den 
gesetzlichenVorgabendes§ 162Aktiengesetz(AktG)inderFassungdes
Gesetzes zurUmsetzungder zweitenAktionärsrechterichtlinie (ARUG II)

 erstellt und enthält darüber hinaus weitergehende Angaben zur Vergütung 
des Vorstands und des Aufsichtsrats. Der Abschlussprüfer hat den Ver
gütungsberichtdahingehendgeprüft,obdieAngabennach§ 162Abs. 1
und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über diese Prüfung ist 
 diesem Vergütungsbericht beigefügt.

1. Vergütung des Vorstands
DerAufsichtsratistfürdieFestlegungderVergütungderMitgliederdesVor
stands zuständig. Er befasste sich in seinen Sitzungen am 29. Januar 2021, 
12.Februar2021,16.Februar2021,1.April2021,27.April2021,28.Juni
2021, 31. August 2021, 25. Oktober 2021 und 30. November 2021 mit der 
Struktur und Angemessenheit der Vorstandsvergütung oder mit individuel
lenVergütungsfragen.Am4.Februar2022stelltederAufsichtsratdieVergü
tung des Vorstands für das Geschäftsjahr fest. Sämtliche Entscheidungen des 
Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Vergütung des Vorstands wurden 
durch den Präsidialausschuss des Aufsichtsrats vorbereitet. 

Vergütungssystem und -verfahren

Das Vergütungssystem für den Vorstand ist mit Wirkung zum 1. Januar 2021 
imEinklangmitdemAktiengesetzinderFassungdesARUG II geändert und 
vonderHauptversammlungam1.April2021miteinerMehrheitvon87%
der abgegebenen Stimmen gebilligt worden. Das Vergütungssystem ist 
auf derderBeiersdorfAGunterwww.beiersdorf.de/ investoren/ corporate-

governance/fuehrungsstruktur veröffentlicht. Die wesentlichen  Elemente des 
Vergütungssystems werden in diesem Ver gütungsbericht  zusammengefasst.

Das Vergütungssystem gilt für alle ab 2021 neu bestellten Vorstandsmitglie
der. Die laufenden Dienstverträge der vor 2021 bestellten Vorstandsmit
glieder, insbesondere die langfristigen variablen Vergütungsbestand teile, 
bleiben entsprechend der gesetzlichen Konzeption grundsätzlich  unberührt. 
Der Aufsichtsrat hat mit amtierenden Vorstandsmitgliedern gleichwohl 
die GeltungdesneuenVergütungssystemsmitWirkungzum1.Januar2021
grundsätzlichvereinbart.Fürdie2021ausgeschiedenenMitgliederdes
Vorstandsgaltausschließlichdas frühereVergütungssystem,daszuletztvon
der Hauptversammlungam20. April2017miteinerMehrheitvon77,3%der
abgegebenen Stimmen  gebilligt worden war.

Strategiebezug und Leitlinien des Vergütungssystems
Das Vergütungssystem für den Vorstand leistet in seiner Gesamtheit sowie 
mitseineneinzelnenElementeneinenwesentlichenBeitragzurFörderung
und Umsetzung der Unternehmensstrategie C.A.R.E.+, indem es Anreize für 
eine nachhaltige und wertorientierte Unternehmensentwicklung setzt und 
die Belange der Aktionär*innen, Kund*innen, Mitarbeitenden, Geschäfts
partner*innen,UmweltsowieGesellschaft(Stakeholder)berücksichtigt.

Die Unternehmensstrategie basiert auf dem klaren Anspruch – durch strate
gische Prioritäten und den Willen, langfristig mehr Werte für die Menschen 
und die Gesellschaft zu schaffen  wettbewerbsfähig und nachhaltig zu wach
sen.DadurchwillBeiersdorfseineStellungimHautpflegemarktausbauen
undnachhaltigeProfitabilitätsicherstellen.

Die Strategie C.A.R.E.+ umfasst folgende fünf strategische Prioritäten:

• Digitale Transformation: Die Nähe zu Konsument*innen mittels neuer 
 digitaler Kanäle und Technologien stärken;

• SkinCare:MitüberragendenHautpflegeinnovationenundeinemstarken
Portfolio  globaler Marken die Gunst der Verbraucher*innen gewinnen;

• Wachstumspotenziale: Neue Wachstumsmärkte und Geschäftsfelder 
 erschließen und globale Wachstumspotenziale nutzen;

• Produktivitätssteigerung: Wachstum durch Produktivitätssteigerung 
 beschleunigen;

• SustainabilityundCoreValues:MitdenvierCoreValueAttributen(„Care“,
„Simplicity“,„Courage“und„Trust“),Kultur,Nachhaltigkeit,Compliance
sowiedenFähigkeitenunddemKnowhowunsererMitarbeitendenauf
starkemFundamentbauen.

Die Ausgestaltung des Vergütungssystems sowie die konkrete, im  Einklang 
mit dem Vergütungssystem festgesetzte Vergütung incentiviert die Vor
standsmitglieder, die in der Strategie festgelegten Ziele zu verfolgen und 
zu erreichenunddamiteinenachhaltigeundlangfristigeSteigerungdes
 Unternehmenswerts sicherzustellen.

Über diesen Strategiebezug hinaus orientiert sich der Aufsichtsrat bei 
der FestlegungdesVergütungssystemsundderVergütungshöheanden
 folgenden weiteren Leitlinien:
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Lage der Gesellschaft DasVergütungssystemorientiertsichanderoperativen,finanziellenundwirtschaftlichenLagesowieandenErfolgen
und Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Aufgaben und Leistung des Vorstands Das Vergütungssystem berücksichtigt die Auf gaben und Leistung des Vorstands insgesamt und der einzelnen 
 Vorstandsmitglieder.

Pay for Perfomance Das Vergütungssystem stellt durch adäquate Leistungs kriterien im Rahmen der erfolgsbe zogenen variablen Vergütung, 
die den überwiegenden Teil der Gesamtvergütung ausmacht, sicher, dass die Leistung des Vorstands angemessen 
honoriertundZielverfehlungengleichermaßenberücksichtigtwerden(PayforPerformance).

Angemessenheit Die Struktur und Höhe der Vorstandsvergütung ist markt üblich und wettbewerbsfähig. Dies wird durch regelmäßige 
 Vergleiche der Vorstandsvergütung mit relevanten Vergleichsgruppen sichergestellt. Zudem steht die Vergütung der 
VorstandmitgliederineinemangemessenenVerhältniszurVergütungderFührungskräfteundMitarbeitenden.

Durchgängigkeit DasVergütungssystemdesVorstandsunddasderoberenFührungskräftesetzenvergleichbareAnreizeundhaben
überwiegendeinheitlicheZiele(DurchgängigkeitdesVergütungssystems).Darüberhinauswerdendieunternehmens
bezogenen Ziele für die variable Vergütung der Mitarbeitenden auf Basis der unternehmensbezogenen Ziele im Rahmen 
der Vorstandsvergütungfestgesetzt.DiesgewährleisteteinegleichgerichteteAnreizwirkungundsomiteineeinheitliche
Steuerungswirkung.

Regulatorische Konformität Das neue Vergütungssystem für den Vorstand steht im Einklang mit dem deutschen Aktien gesetz und berücksichtigt 
die EmpfehlungenundAnregungendesDeutschenCorporateGovernanceKodex.

   
Verfahren zur Fest- und Umsetzung und Überprüfung 
des Vergütungssystems
Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem im Einklang mit den gesetzlichen 
Vorschriften sowie unter Berücksichtigung der Empfehlungen und Anregun
gen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) (soweit die
GesellschafthiervonkeineAbweichungerklärt)erarbeitetundbeschlossen.
DerAufsichtsratwurdedabeidurcheineexterneVergütungsberatungsowie
vonseinemPräsidialausschuss,insbesonderezuFragenderAngemessenheit
und Üblichkeit der Vergütungshöhe, und vom Personalausschuss, insbeson
derezuFragenderVergütungsstruktur,beratenundunterstützt.

Der Aufsichtsrat überprüft das Vergütungssystem regelmäßig, insbesonde
re mit Blick auf dessen Angemessenheit, auch im Verhältnis mit vergleich
barenUnternehmen(horizontalerVergleich)undinnerhalbderGesellschaft
mitdemoberenFührungskreisundderBelegschaftinsgesamt(vertikaler
Vergleich).DieÜberprüfungdesVergütungssystemswirdvomPräsidialaus
schuss vorbereitet, der dem Aufsichtsrat erforderlichenfalls Anpassungen 
desVergütungssystemsempfiehlt.ImFalleinerwesentlichenÄnderungdes
Vergütungssystems, spätestens jedoch alle vier Jahre, legt der Aufsichtsrat 
dasVergütungssystemgemäß§ 120aAktGderHauptversammlungzurBilli
gung vor.

Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung und 
Festsetzung der Vergütungshöhe
Auf Basis des Vergütungssystems legt der Aufsichtsrat die konkrete Ziel 
Gesamtvergütung für die einzelnen Vorstandsmitglieder fest, die sich aus 
sämtlichenfixenundvariablenVergütungsbestandteilendesJahresein
schließlich Nebenleistungen zusammensetzt. 

Die Leistungskriterien für alle variablen Vergütungsbestandteile setzt der 
Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Präsidialausschusses für das bevorste
hende Geschäftsjahr im Rahmen des Vergütungssystems fest. Im Zuge der 
FestlegungderLeistungskriterienlegtderAufsichtsratauchfest,welche
 Gewichtung die einzelnen Leistungskriterien im Rahmen des jeweiligen Ver
gütungsbestandteils haben. Zudem achtet der Aufsichtsrat darauf, dass die 

Zielvergütung aus den variablen Vergütungsbestandteilen insgesamt stär
kervonstrategischenalsvonoperativenZielenbeeinflusstwirdunddassdie
Zielvergütung aus den langfristigen Vergütungskomponenten betrags mäßig 
höher als die Zielvergütung aus der kurzfristigen Vergütungskomponente 
ist.Fürdie2021geltendevariableVergütunghatderAufsichtsratdieLeis
tungskriterien nach Vorlage der vom Vorstand erstellten Mehrjahresplanung 
festgelegt. 

NachAblaufdesGeschäftsjahres(bzw.imFallderlangfristigenvariablenVer
gütungnachAblaufdesletztenGeschäftsjahresdesBemessungszeitraums)
legt der Aufsichtsrat auf Vorschlag seines Präsidialausschusses die konkrete 
Zielerreichungfest.DieZielerreichungderfinanziellenZielewirddabeiim
Zusammenhang mit der Aufstellung und Billigung des Jahres bzw. Konzern
abschlussesbestimmt.DieZielerreichungdernichtfinanziellenZielewird
nach eingehender Beratung aus einem SollIstVergleich einzelner Leis
tungskriterien festgelegt. Auf Basis der Zielerreichung setzt der Aufsichtsrat 
die  variableVergütung unddieGesamtvergütung für das abgelaufene
 Geschäftsjahr fest.

Angemessenheit und Üblichkeit der 
Vergütung / Vergleich zum Marktumfeld und zur 
Mitarbeitendenvergütung 
ImRahmenderFestlegungderVergütungachtetderAufsichtsratinsbeson
dere darauf, dass die Zielvergütung in einem angemessenen Verhältnis zu 
denAufgaben(einschließlichRessortverantwortlichkeiten)undLeistungen
desVorstandsmitgliedssteht.NebenfunktionsspezifischenDifferenzierun
gen, wie etwa für den Vorstandsvorsitz und regionale Verantwortlichkeiten, 
kannderAufsichtsratnachpflichtgemäßemErmessenauchweitereKriteri
en wie Dienstsitz, Erfahrungen sowie Amtsdauer heranziehen. Zudem sorgt 
der Aufsichtsrat dafür, dass die Vergütung des Vorstands zur Vermögens, 
FinanzundErtragslagedesUnternehmensunddessenZukunftsaussichten
in einem angemessenen Verhältnis steht und die übliche Vergütung nicht 
ohne besondere Gründe übersteigt.
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Bei der Beurteilung der Angemessenheit und Marktüblichkeit beachtet der 
AufsichtsratinsbesonderediekonkreteWettbewerbssituation(Horizontal
vergleich).DafürziehtderAufsichtsratrelevanteVergleichsgruppenheran,
fürderenAuswahldieMarktstellungvonBeiersdorf(insbesondereLand,
BrancheundGröße)entscheidendist.BeidenVergleichsgruppenhandelt
es sich einerseits um die Unternehmen der deutschen Aktienindizes DAX 
und MDAX sowie andererseits um eine internationale BranchenPeergroup. 
Beim Branchenvergleich werden in der Regel die folgenden zwölf inter
nationalen Wettbewerber berücksichtigt: Avon Products, ColgatePalmolive, 
Edgewell Personal Care, Estée Lauder, Henkel, Johnson & Johnson, L‘Oréal, 
Procter & Gamble, Reckitt, Shiseido, Unilever und Marico. Der Aufsichtsrat 
kannnachpflichtgemäßemErmessenVeränderungeninderVergleichsgrup
pe vornehmen, falls sich die Vergleichbarkeit einzelner Unternehmen – aus 
welchen Gründen auch immer – wesentlich ändert. Der Horizontalvergleich 
soll sicherstellen, dass der Vorstand eine marktübliche und wettbewerbs
fähige Vergütung erhält.

Um die Üblichkeit und Verhältnismäßigkeit der Vorstandsvergütung sicher
zustellen, berücksichtigt der Aufsichtsrat zudem deren Verhältnis zur unter
nehmensinternenVergütungsstruktur(Vertikalvergleich).Dazuwirdeiner
seits die Höhe der durchschnittlichen jährlichen Zielvergütung des oberen 
Führungskreises,dersichausdererstenundzweitenManagementgruppe
des Unternehmensbereichs Consumer in Deutschland unterhalb des Vor
stands zusammensetzt, mit der Vorstandsvergütung verglichen. Andererseits 
wird die Vorstandsvergütung ins Verhältnis zur Höhe der durchschnittlichen 
jährlichen Vergütung aller Mitarbeitenden im Unternehmensbereich Consu
merinDeutschland(einschließlichdesoberenFührungskreises)gesetzt.
Das soermittelteVerhältniswirddabeiauchinseinerzeitlichenEntwicklung
berücksichtigt.

Vergütungsstruktur und Vergütungselemente

a) Überblick
DieGesamtvergütungderVorstandsmitgliedersetztsichausfixenundva
riablenBestandteilenzusammen.Diefixe,erfolgsunabhängigeVergütung
 umfasst dabei die Grundvergütung und Nebenleistungen. Die variable Ver
gütung setzt sich grundsätzlich aus einem kurzfristigen variablen Bonus mit 
Jahreszielen(„VariablerBonus“)sowieeinemlangfristigenvariablenBonus
mitüberwiegendstrategischenZielen(„LTP“)zusammen.Diesekannzudem
 einen mehrjährigen Bonus enthalten, der vor allem an Ziele des Verantwor
tungsbereichsdesjeweiligenVorstandsmitgliedsanknüpft(„MultiAnnual
Bonus“bzw.„MAB“).ZudemkanndenVorstandsmitgliederneinWieder
bestellungsbonuszugesagtwerden(aucherfolgsabhängig).

Der LTPkannineinePensionszusageinFormeinerbeitragsorientiertenLeis
tungszusageüberführtwerden(siehenachstehendlit.g)).Sonstbestehen
für die amtierenden Mitglieder des Vorstands keine Pensionszusagen. 
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Grundvergütung
FixejährlicheVergütung,dieinzwölf
 gleichen Teilen zum Ende eines Kalender
monats aus gezahlt wird.

Nebenleistungen

Übliche Nebenleistungen, wie Dienstwagen, 
Versicherung, Erstattungberuflichver
anlasster Umzugskosten. Darüber  hinaus 
können entsendungsbedingte  Neben  
leistungen gewährt werden.
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Variabler 
Bonus

– Laufzeit: ein Jahr
–  Leistungskriterien: Erfolg des 
Unternehmensbereichs„Consumer“;
gemeinschaftliche(finanziell/nicht
finanziell)undindividuelleZiele

– Cap:200%

LTP

– Laufzeit: vier Jahre
–  Leistungskriterien: Strategiebezogene 
und/odernichtfinanzielleZiele

– Cap:200%

Multi Annual 
Bonus 
(MAB)

–  Laufzeit: Dauer der Bestellung oder  
mindestens drei Jahre

–  Leistungskriterien: jährliches Wachstum 
und Steigerung der Marktanteile oder 
 andere KPIausdem jeweiligenVorstands
ressort

– Cap:200%

Maximalvergütung
FürdenVorstandsvorsitzendenbei9 Mio.€
pro Jahr und für jedes ordentliche 
Vorstandsmitgliedbei6 Mio.€proJahr.

An der ZielGesamtvergütung haben die Grundvergütung einerseits sowie 
die kurzfristigen und langfristigen variablen Vergütungsbestandteile ande
rerseitsinderRegeldenfolgendenrelativenAnteil(einschließlichregulärer
Nebenleistungen, jedoch ohne etwaige entsendungsbedingte Nebenleis
tungenundetwaigeWiederbestellungsboni):

RELATIVE ANTEILE DER VERGÜTUNGSBESTANDTEILE

Nebenleistungen

Langfristiger variabler Bonus 
(LTP und MAB)

Fix

Kurzfristige variable Vergütung 
(VariablerBonus)15–28%

28–56%

25–44%

0,2–3%
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DieBeträgeausderlangfristigenvariablenVergütung(MAB und LTP)sind
bei dieser Darstellung der relativen Anteile zeitanteilig mit einem jährlichen 
Zielwert berücksichtigt, unbeschadet der Tatsache, dass sie jeweils erst zum 
Ende der Laufzeit fällig werden. Sofern das Vorstandsmitglied einen Wieder
bestellungsbonus erhält, orientiert sich dieser an der jähr lichen ZielGesamt
vergütung zuBeginnder erstenBestellungsperiode.Die  entsendungs
bedingtenNebenleistungenkönnenortsabhängigbiszu100%derGrund
vergütungausmachen(siehenachstehendlit.c)zurDifferenzierungbeiden
Nebenleistungen).DierelativenAnteilederVergütungskomponentenändern 
sichindiesenFällenentsprechend.

Die variable Vergütung hat überwiegend eine mehrjährige Bemessungs
grundlage. Zudem übersteigt der Anteil der variablen Vergütung aus lang
fristig orientierten Zielen den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen. 

Die individuelle Vergütung der einzelnen Mitglieder des Vorstands in 2021, 
einschließlich der relativen Anteile der gewährten und geschuldeten Ver
gütungsbestandteile(imSinnevon§ 162Abs.1Satz2Nr.1AktG),wirdim
Abschnitt„IndividuelleVergütungdesVorstands2021“ausgewiesen.

b) Grundvergütung
DieGrundvergütungisteinefixejährlicheVergütung,dieinzwölfgleichen
Teilen zum Ende eines jeden Kalendermonats ausgezahlt wird. Beginnt oder 
endet der Dienstvertrag im Verlauf eines Geschäftsjahres, wird die Grund
vergütung für dieses Geschäftsjahr zeitanteilig gezahlt.

Die Grundvergütung bildet zusammen mit den anderen Vergütungsbestand
teilen die Basis dafür, dass die für die Entwicklung und Umsetzung der 
UnternehmensstrategieerforderlichenhochqualifiziertenMitgliederfürden
Vorstand gewonnen und gehalten werden können. Die Vergütung soll den 
AufgabenundLeistungenunddenFähigkeitenundErfahrungendereinzel
nen Vorstandsmitglieder entsprechen.

c) Nebenleistungen
Jedes Vorstandsmitglied erhält übliche Sachbezüge und sonstige Neben
leistungen. Die regulären Nebenleistungen können umfassen:

• Bereitstellung eines Dienstwagens, der auch privat genutzt werden kann. 
Gemäßder„GreenCarPolicy“desKonzernsdarfdiesereinenbestimm
ten CO2Grenzwert nicht überschreiten. Anstelle eines Dienstwagens kann 
einmonatlicherZuschuss(„cashforcar“)gewährtwerden;

• marktübliche Versicherungsleistungen, einschließlich Beiträgen zur Kran
ken und Unfallversicherung, sowie zu einer etwaigen Invaliden und Hinter
bliebenenversorgung;

• ErstattungberuflichveranlassterUmzugskosten;

• Zulage für Schulkosten.

Soweit ein Vorstandsmitglied auf Wunsch der Gesellschaft seinen Dienst 
oder Wohnsitz verlegt oder nicht am Geschäftssitz der Gesellschaft unterhält, 
können weitere Nebenleistungen gewährt werden. Solche entsendungs
bedingten Nebenleistungen können insbesondere umfassen:

• Auslandszuschuss, auch für die Kosten der Unterkunft am Wohnsitz;

• KostenfürFlügefürdasVorstandsmitgliedundseineFamiliezumund
vom Wohnsitz;

• weitere Krankenversicherungskosten.

d) Wiederbestellung
Im Einzelfall kann der Aufsichtsrat bei Erstbestellung einen Bonus für den 
FalleinerWiederbestellungvereinbaren,dermitWirksamwerdenderWie
derbestellungzurZahlungfälligwird(„Wiederbestellungsbonus“).

Der Aufsichtsrat kann die Gewährung des Wiederbestellungsbonus nach 
pflichtgemäßemErmessenausgestalten,insbesonderealserfolgsabhängi
genBonus,fürdendieLeistungskriteriendesVariablenBonus(siehenach
stehendunterlit.e))oderdesMAB(sieheunterlit.f))entsprechendgelten.

Unbeschadetder(möglichen)VereinbarungeinesWiederbestellungsbonus
mit den einzelnen Mitgliedern des Vorstands wurde 2021 kein Wieder
bestellungsbonusgewährt(i.S.d.§ 162AktG).

e) Variabler Bonus
Die Vorstandsmitglieder erhalten für jedes Geschäftsjahr einen vom Erfolg 
des Unternehmensbereichs Consumer abhängigen Variablen Bonus, der 
nach der ordentlichen Hauptversammlung des auf das jeweilige Geschäfts
jahr folgenden Jahres ausgezahlt wird.

Der Variable Bonus setzt sich aus gemeinschaftlichen und individuellen Leis
tungskriterienzusammen,diesowohlandiefinanzielleundnichtfinanzielle
als auch an die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens 
anknüpfen. Die gemeinschaftlichen Ziele werden dabei insgesamt mit 
70%–90%unddieindividuellenZieleinsgesamtmit10%–30%gewichtet.

Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Leistungskriterien legt der Auf
sichtsrat auf Empfehlung des Präsidialausschusses für das jeweils bevor
stehende Geschäftsjahr fest. In Bezug auf den gesamten Variablen Bonus 
 haben die einzelnen Leistungskriterien der gemeinschaftlichen Ziele in der 
RegeleineGewichtungvon10%bis40%unddiederindividuellenZiele
eineGewichtungvon5%bis20%.

VARIABLER BONUS

Ein Geschäftsjahr

Erfolg des Unternehmens
bereichs Consumer

Gemeinschaftliche Ziele

Individuelle Ziele

70–90%

10–30%

Zielbetrag in 
Euro

Auszahlungs
betrag in Euro
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FürdenVariablenBonuskönnennachFestsetzungdesAufsichtsratsfolgen
de Leistungskriterien herangezogen werden:

GEMEINSCHAFTLICHE ZIELE
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Umsatz

Umsatzwachstum für den Unternehmens bereich 
Consumer,wobeiSondereinflüsse,etwaaus
Währungs effekten und M&A,  neutralisiert werden 
können.

EBITMarge

Steigerung des Gewinns vor Zinsen und Steuern 
(EarningsbeforeInterestandTax)fürdenUnter
nehmensbereich Consumer, als Prozentsatz vom 
Umsatz,wobeiSondereinflüsse,etwaausWäh
rungseffekten und M&A, neutralisiert werden. 

Marktanteile und 
 Marktposition

Steigerung der Marktanteile und der Marktposi
tion in den relevanten Kategorien, insbesondere 
Hautpflege,auchinneuenKanälenundMärkten.
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Innovationen
Strategische Initiativen und  Innovationen 
für Hautpflege.

Digitalisierung
Strategische  Initiativen zur Digitalisierung, wie zum 
Beispiel  Anteil der digitalen Medien, ECommerce, 
 Infrastruktur, Datenanalytik und Prozesse.

Nachhaltigkeit

Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda, 
insbesonderemitBlickaufdiesiebenFokusfelder,
wie zum Beispiel:
– Reduzierung von CO2 Emissionen 
–  Erhöhung des Anteils wiederverwertbarer  

Ressourcen und Verpackungen
– Einsatz erneuerbarer Rohstoffe

   

INDIVIDUELLE ZIELE
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Maßnahmen im Rahmen der personalpolitischen 
Führung,wiezumBeispiel:
– Nachfolgeplanung,einschließlichIdentifizierung
undFörderunggeeigneterVorstandskandidaten
undFührungskräfte

– StärkungundWeiterentwicklungderFähigkeiten
und des Knowhow der Mitarbeitenden

Diversität

Maßnahmen zur Steigerung der Diversität, 
wie zumBeispiel:
–  Erhöhung des Anteils international tätiger 

 Mitarbeitenden
– FörderungderGeschlechtervielfalt

Sonstige 
persönliche Ziele

Beitrag aus funktionalem oder regionalem Vor
standsressort zu gemeinschaftlichen Zielen oder 
sonstige persönliche Ziele.

Durch die Leistungskriterien des Variablen Bonus wird der Vorstand im Ein
klang mit der Strategie C.A.R.E.+ incentiviert, den Unternehmenswert nach
haltig und langfristig zu steigern. Insbesondere sollen der Umsatz durch die 
ErschließungneuerWachstumsmärkteundGeschäftsfelderunddieProfita
bilität bei gleichzeitiger Investition in Innovationen gesteigert werden. Die 
Marktanteile und positionen sollen durch Stärkung der globalen Marken 
und der Nähe zu den Konsument*innen, auch durch neue digitale Kanäle 
und Technologien, ausgebaut werden. Die Leistungskriterien aus der Nach
haltigkeitsagenda und zu Diversität bekräftigen zudem – übereinstimmend 
mit den der Strategie zu Grunde liegenden Core Values – die Verantwor
tung, langfristig einen Mehrwert für Menschen, Umwelt und Gesellschaft zu 
 schaffen.

Die Zielwerte für die Leistungskriterien orientieren sich grundsätzlich an der 
jeweiligenJahresplanung.FürdienichtfinanziellenZiele sindmöglichst
ebenfalls messbare Kriterien festgelegt, die sich je nach Einzelfall aus der 
Jahresplanung, aus strategischen Projekten oder aus sonstigen Vorhaben 
ergeben.FürdienichtfinanziellenZielelässtsichdurcheinenSollistVer
gleich eine Zielerreichung ermitteln.

Nach dieser Maßgabe legt der Aufsichtsrat nach Ablauf des Geschäftsjahres 
für die Komponenten des Variablen Bonus jeweils prozentuale Zielerrei
chungsgradefest.FürdieZielerreichungsgradegeltenfolgendeRegelungen:

• BeiUnterschreiteneinerZielerreichungvon70%entfallendiejeweiligen
Komponenten.

• BeieinerZielerreichungvon70%werden50%desaufdiejeweiligeKom
ponente entfallenden Zielbetrags gewährt.

• BeieinerZielerreichungvon80%werden80%desaufdiejeweiligeKom
ponente entfallenden Zielbetrags gewährt.

• BeieinerZielerreichungvon200%werden200%desaufdiejeweilige
Komponente entfallenden Zielbetrags gewährt. Oberhalb einer Zielerrei
chungvon200%erfolgtjeweilskeineweitereSteigerung(Cap).

• Die Zwischenwerte werden linear interpoliert.

ZIELERREICHUNGSGRADE VARIABLER BONUS
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Aus der Zielerreichung der einzelnen Komponenten wird anschließend die 
GesamtZielerreichung für den Variablen Bonus und dessen Höhe ermittelt.

Zur Berücksichtigung außergewöhnlicher Entwicklungen kann der Aufsichts
ratdenVariablenBonusnachpflichtgemäßemErmessenumbiszu20%he
rauf oder herabsetzen. Zudem haben Vorstandsmitglieder die Möglichkeit, 
Bonusansprüche in die langfristige variable Vergütung LTP überzuleiten; hier
von wurde 2021 kein Gebrauch gemacht.

FürdenVariablenBonusdesGeschäftsjahres2020,dernachderHaupt
versammlung2021ausgezahltwurdeunddahergemäß§ 162Abs.1Satz
1 AktGalsin2021„gewährteundgeschuldeteVergütung“auszuweisenist,
hat der Aufsichtsrat im April 2020 die gemeinschaftlichen  Erfolgsziele beste

hend aus Umsatzwachstum, Marktanteilsentwicklung und Initiativen der Stra
tegieC.A.R.E.+,dieinsgesamt80%desvariablenBonus2020ausmachten,
aufBasiseinerunterstelltenZielerreichungvon100%festgesetzt,umden
Auswirkungen der COVID19Pandemie und einer angemessenen Incentivie
rungdesVorstandshinreichendRechnungzutragen(siehehierzuauchdie
Entsprechenserklärungfür2020).Hiervonunberührtbliebendiepersön
lichenZielederVorstandsmitglieder,die20%desBonusausmachten.Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Zielerreichung aus den jeweiligen Leistungs
kriterien sowie die Zielerreichung des variablen Bonus 2020 insgesamt. 
Die aufdieserGrundlagefestgesetzteundnachderHauptversammlung
2021ausgezahlteVergütungistinderTabelle„Gewährteundgeschuldete
VergütungdesVorstandsgemäß§ 162Abs.1AktG“inderSpalte„Variabler
Bonus2021“ausgewiesen.

VARIABLER BONUS 2020 (AUSZAHLUNG IN 2021): LEISTUNGSKRITERIEN UND ZIELERREICHUNG

 Leistungskriterien Gewichtung Zielerreichung

Gemeinschaftliche Ziele 

 

 

 

 

Umsatzwachstum 20% 100%

Marktanteilsentwicklung 30% 100%

Initiativen der Strategie C.A.R.E.+, 
inkl. Diversität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 30% 100%

Zielerreichung Gemeinschaftliche Ziele 80% 100%

Individuelle Ziele BeitragausfunktionalemoderregionalemVorstandsressortzugemeinschaftlichen 
Zielen oder sonstige persönliche Ziele 20%  

Gesamt-Zielerreichung 

 

 

 

 

 

Vincent Warnery 100% 132%

ThomasIngelfinger 100% 110%

Zhengrong Liu 100% 113,3%

Stefan De Loecker 100% 126,5%

Ramon A. Mirt 100% 116,6%

Asim Naseer 100% 107,8%

Dessi Temperley 100% 110%
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Darüber hinaus zeigt die nachfolgende Tabelle die Zielerreichung aus den 
gemeinschaftlichen und den individuellen Leistungskriterien sowie die 
Zielerreichung des Variablen Bonus 2021, der erst nach der Hauptversamm
lung 2022 zur Zahlung fällig wird. Der auf dieser Grundlage festgesetzte Aus

zahlungsbetragergibtsichausderTabelle„GesamtvergütungnachHGB“in
derSpalte„VariablerBonus2021“sowieausderSpalte„Zufluss2021“inden
Vergütungstabellen gemäß DCGKa.F.

VARIABLER BONUS 2021 (AUSZAHLUNG IN 2022): LEISTUNGSKRITERIEN UND ZIELERREICHUNG1

 Leistungskriterien Gewichtung Zielerreichung

Gemeinschaftliche Ziele 

 

 

 

 

 

 

Steigerung der Marktanteile im Skin CareMarkt 30% 100%

Digitale Transformation, insbesondere Umsatzsteigerung ECommerce 
und Anteil digitalerMedien 20% 125%

Nachhaltigkeit,insbesondere100%MikroplastikfreiheitNIVEA  
(gemäßUNEPDefinition)undCO2 Reduktionum12%(gegenüber2018) 20% 113%

Personalentwicklung, insbesondere Nachfolge und Entwicklungsplan 10% 125%

Zielerreichung gemeinschaftliche Ziele 80% 120%2

Individuelle Ziele Beitrag aus funktionalem oder regionalem Vorstandsressort zu  
gemeinschaftlichen Zielen oder sonstige persönliche Ziele 20%  

Gesamt-Zielerreichung 

 

 

 

 

 

Vincent Warnery 100% 129,3%

Oswald Barckhahn 100% 116%

Astrid Hermann 100% 116%

ThomasIngelfinger 100% 119,1%

Zhengrong Liu 100% 118%

Ramon A. Mirt 100% 134,3%

Patrick Rasquinet 100% 117,5%

1 Fürdie2021ausgeschiedenenVorstandsmitgliederStefanDeLoecker,DessiTemperleyundAsimNaseerwurdederVariableBonuspauschaliert;siehezudenRegelungender2021ausgeschiedenen
VorstandsmitgliederdieErläuterungenimAbschnitt„IndividuelleVergütungdesVorstands2021“.

2DieZielerreichungenthälteineleichteErhöhung,diederAufsichtsratnachpflichtgemäßemErmessenfestgelegthat.

   
   
f) Multi Annual Bonus („MAB“)
Die langfristige variable Vergütung für Vorstandsmitglieder kann zusätzlich 
einen mehrjährigen Bonus vorsehen. Der MAB verfolgt insbesondere das 
strategische Ziel, Beiersdorf in den regionalen Wachstumsmärkten oder in 
dem jeweiligen Bereich zu stärken.

Die Leistungskriterien des MAB leiten sich aus den Zielen der einzelnen Ver
antwortungsbereiche der Vorstandsmitglieder ab. Insbesondere kann sich 
die Zielerreichung anhand des Wachstums gemäß jährlicher oder mehrjäh
riger Unternehmensplanung sowie anhand der Steigerung der Marktanteile 
in der jeweiligen Region bzw. dem jeweiligen Bereich während der jeweiligen 
Bestellung als Vorstandsmitglied oder über einen Zeitraum von mindestens 
drei Jahren bemessen.  

MULTI ANNUAL BONUS

GJ n GJ n+1 GJ n+2 …

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Steigerung der Marktanteile

Auszahlung

Multi Annual Bonus

FürdieprozentualeZielerreichunggeltendieRegelungenzumVariablen
Bonusentsprechend(siehedieDarstellung„ZielerreichungsgradeVariabler
Bonus“zuvorunterlit.e)).ZurBerücksichtigungaußergewöhnlicherEntwick
lungen kann der Aufsichtsrat den MABnachpflichtgemäßemErmessenum
biszu20%heraufoderherabsetzen.



Weitere Informationen

175

Vergütungsbericht

Für2021wurdeVincentWarneryundRamonA.MirteinMAB zugesagt. Der 
MAB von Vincent Warnery bemisst sich über eine Periode seit 2020 unter 
 anderem anhand der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate gemäß 
Unternehmensplanung sowie anhand der Steigerung der Marktanteile in 
den Regionen, die er bis zum 30. April 2021 verantwortet hat. Der MAB von 
Ramon A. Mirt bemisst sich über die Periode von 2019 bis 2024 anhand der 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate gemäß Unternehmensplanung 
in den von ihm verantworteten Regionen sowie anhand der Steigerung der 
Marktanteile während der gesamten Dauer seiner Bestellung als Mitglied des 
Vorstands. Der MAB wird erst nach Ablauf der Bonusperiode zur Zah lung 
 fällig. Im Jahr 2021 wurde dementsprechend kein MAB„gewährtundgeschul
det“imSinnevon§162Abs.1AktG.

g) Langfristiger Bonus („LTP“)
LTP 2021– 2024
Vorstandsmitglieder erhalten einen mehrjährigen Bonus, der sich nach Ziel
werten für die Erreichung strategischer Kriterien nach Ablauf einer vier
jährigenBonusperiodevon2021bis2024bemisst(„LTP2021–2024“).Für
Vorstandsmitglieder, die während der laufenden Bonusperiode des LTP 
2021 – 2024 bestellt wurden bzw. werden, gilt eine anteilige Laufzeit bis Ende 
2024. Der LTP 2021 – 2024 wird nach der Hauptversammlung 2025 zur Zah
lung fällig; unbeschadet der grundsätzlichen Zusage sind demnach im Jahr 
2021 aufgrund der noch laufenden Bonusperiode keine Zahlungen aus dem 
LTP 2021 – 2024 erfolgt bzw. fällig geworden; demnach ist der LTP 2021 – 2024 
nicht„gewährtundgeschuldet“imSinnevon§ 162Abs.1AktG.

LANGFRISTIGER BONUS

20222021 2023 2024

Zielerreichung ’21–’24

LTP 2021–2024

Der LTP2021–2024leisteteinenwesentlichenBeitragzurFörderungder
 Unternehmensstrategie C.A.R.E.+, indem er den Vorstand incentiviert, nach
haltigesundprofitablesWachstumzusichern,insbesonderedurchStärkung
desFokusaufHautpflege,Nachhaltigkeit,Digitalisierung,Erschließungvon
neuen Wachstumsmärkten und Geschäftsfeldern, Innovationen und Per sonal
entwicklung. 

FürdenLTP 2021 – 2024 gelten gemeinschaftliche Ziele für sämtliche Mitglie
der des Vorstands, die an die strategische Entwicklung des Unternehmens 
anknüpfen. Sie können je nach Aufgabenbereich individuell gewichtet wer
den.HierfürlegtderAufsichtsratmessbarenichtfinanzielleoderfinanzielle
Kriterien fest, die sich im Wesentlichen aus der Umsetzung der Strategie 
C.A.R.E.+ sowie aus der dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorzulegenden 
Mehrjahresplanung ergeben.

FürdenLTP 2021 – 2024 hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Präsidial
ausschusses folgende Kriterien festgelegt und gewichtet:

 

  

Digitale Transformation, insbesondere Steigerung  
ECommerceUmsatz bis 2024 20 %

Win with Skin Care, insbesondere Positionierung als  
führendesHautpflegeunternehmen 20 %

Erschließung neuer Wachstumsmärkte und Geschäftsfelder 20 %

Nachhaltigkeit, insbesondere Reduktion der weltweiten CO2 

Emissionenum20%(gegenüber2018)undErhöhungdes
Anteils recycelter Materialien in Plastikverpackungen auf 
20%, jeweilsbis2024 20 %

Diversität und Mitarbeiterentwicklung, insbesondere Erhöhung 
desFrauenanteilsin den FührungsebenenMG1–4auf45%
 sowie  Nachfolgeplanung der MG 1– 4 20 %

Nach Ablauf der Bonusperiode legt der Aufsichtsrat für den LTP 2021– 2024 
prozentualeZielerreichungsgradezwischen0%und200%fest.Abeiner
Zielerreichungvoninsgesamt90%wirddieZielerreichungausdenzuvor
genanntenstrategischenZielenmitderZielerreichungausweiteren,auchfi
nanziellen Leistungskriterien gewichtet, die sich aus der Mehrjahresplanung 
ergeben. Diese Leistungskriterien ergeben sich nach Festsetzung des
AufsichtsratsjezurHälfteausdemUmsatzwachstum(gemäßJahresplanung,
+/–10%EBITPlanabweichung)undausderSteigerungdesMarktanteilswerts
derConsumerKategorien,mitKonzentrationaufHautpflege,indenumsatz
stärksten Ländern. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat im Einzelfall nach 
pflichtgemäßemErmessendieZielerreichungdesLTP bzw. den sich daraus 
ergebendenBonusaussachlichenGründenumbiszu20%erhöhenoder
reduzieren, etwa um außergewöhnlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

Vorstandsmitglieder haben zudem die Möglichkeit, den langfristigen LTP zum 
Ablauf der Bonusperiode im Jahr 2024 ganz oder teilweise in eine Pen sions
zusageinFormeinerbeitragsorientiertenLeistungszusage,fürdieaucheine
Rückdeckungsversicherung abgeschlossen werden kann, zu überführen.



Weitere Informationen

176

Vergütungsbericht

LTP-Unternehmenswertbeteiligung nach 
altem Vergütungssystem
Die 2021 ausgeschiedenen und die amtierenden, aber 2022 ausscheiden
den Mitglieder des Vorstands erhielten 2021 vertragsgemäß einen Mehrjah
resBonus als Beteiligung am Anstieg des Unternehmenswerts des Unter
nehmensbereichsConsumergemäßeinermathematischenFormel,abge
leitet aus den Jahresabschlüssen zum Beginn und zum Ende ihrer jeweiligen 
Amtszeit(„LTPUnternehmenswertbeteiligung“).Fürdieübrigenamtieren
den Mitglieder des Vorstands, die vor 2021 bestellt wurden, lief die LTP 
Unternehmenswertbeteiligung 2021 vertragsgemäß weiter, soweit sie nicht 
abgerechnet wurde. Der Aufsichtsrat hat insoweit Regelungen vereinbart, 
um zu  verhindern, dass es zu einer unangemessen hohen Vergütung aus der 
LTPUnternehmenswertbeteiligung und dem n euen LTP 2021 – 2024 kommt. 

Unter der LTPUnternehmenswertbeteiligung wird Vorstandsmitgliedern zu 
Beginn der jeweiligen Bestellungs oder Wiederbestellungsperiode ein 
fiktiverAnteilamUnternehmenswertzugeteilt(BaseVirtualUnit/BVU).Nach
Ablauf der jeweiligen Bestellungs oder Wiederbestellungsperiode und 
eventuelleinerzusätzlichenHaltefrist(„Bonusperiode“)wirddemVorstands
mitglied, wenn die Hauptversammlung das Vorstandsmitglied entlastet, der 
anteilige Betrag der LTPUnternehmenswertbeteiligung ausgezahlt, um den 
der Unternehmenswert prozentual gestiegen ist.

Die Unternehmenswertsteigerung entspricht dem prozentualen Anteil, der 
demVorstandsmitgliedvonseinerzugeteiltenfiktivenUnternehmenswert
beteiligungausgezahltwird.Beidenvor2017bestelltenVorstandsmitglie
dern berechnet sich der Unternehmenswert jeweils aus einem Vielfachen 
von Umsatz und EBIT gemäß dem Konzernabschluss. Die Wertsteigerung 
ist dabeiderAnstiegdesUnternehmenswertsvomBeginnbiszumEnde
der Bonusperiode, jeweils berechnet als Durchschnitt über drei Jahre. Bei 
denab2017bestelltenVorstandsmitgliedernberechnetsichderUnterneh
menswert anhand der Steigerung des Umsatzes vom Beginn bis zum Ende 
der Bonusperiode, es sei denn, dass das EBITummehrals10%vomPlan
abweicht.

Dabei wird der Umsatz entsprechend wie beim Variablen Bonus um Sonder
einflüsseneutralisiertunddasEBIT(imFalleinermöglichenAnpassung)unter
anderem um Abweichungen bezüglich Marketingaufwendungen sowie 
AufwendungenfürForschungundEntwicklunggegenüberdemBeginnder
Bonusperiode bereinigt. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat im Einzelfall 
nachpflichtgemäßemErmessenAnpassungenvornehmen,etwa indem
er SondereffekteundInflationbereinigtoderdieLTPUnternehmenswert
beteiligungaussachlichenGründenumbiszu20%erhöhtoderreduziert.

Mit der LTPUnternehmenswertbeteiligung können die Vorstandsmitglieder 
auch im Rahmen einer finanziellen Eigenbeteiligung an der Unterneh
mensentwicklungpartizipierenundsogenannteCoveredVirtualUnits(CVU)
 erwerben. Die Eigenbeteiligung erfolgt durch entsprechenden Einbehalt 
 fälliger Bonuszahlungen aus dem Variablen Bonus, durch Sicherheitsleistung 

(z.B.VerpfändungeinesentsprechendenVermögenswertsdes Vorstands
mitglieds)oderdurchZuweisung.DieCoveredVirtualUnitsnehmenanpo
sitiven und negativen prozentualen Wertveränderungen der Unternehmens
wertbeteiligung teil. Sie sind sofort unverfallbar. Soweit einbehalten oder 
 zugewiesen, werden sie nach Anpassung durch die Unternehmenswertent
wicklungvollständig,teilweiseodernichtausgezahlt.FürCoveredVirtual
Units kann das Vorstandsmitglied eine zusätzliche Unter nehmens wert betei
ligunggleicherHöhe(MatchingVirtualUnits/MVU)entsprechenddenBase
Virtual Units erhalten.

Die LTPUnternehmenswertbeteiligung ist für jedes Vorstandsmitglied 
grundsätzlichaufeinenHöchstbetragbegrenzt(200%Cap,entsprichtetwa
10% p.a.).Diesgiltnicht fürCoveredVirtualUnits,weildasVorstands
mitglied insoweit auch ein Verlustrisiko trägt. Ist ein Vorstandsmitglied für 
 einen kürzeren Zeitraum als seine Bestellungsperiode aktiv tätig, wird die 
LTPUnternehmenswertbeteiligung zeitanteilig gekürzt. Bei einem vor zei
tigen Ausscheiden auf Verlangen des Vorstandsmitglieds oder infolge einer 
Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund entfällt die LTP 
Unternehmenswertbeteiligung.

Unbeschadet der grundsätzlichen Zusage einer LTPUnternehmenswert
beteiligung gegenüber den genannten Mitgliedern des Vorstands sind 2021 
aufgrund der jeweils noch laufenden Bonusperiode keine Zahlungen aus 
der LTPUnternehmenswertbeteiligung erfolgt bzw. fällig geworden; dem
nach wurde in 2021 keine LTPUnternehmenswertbeteiligung„gewährtund
geschuldet“imSinnevon§ 162Abs.1AktG.

Begrenzung der variablen Vergütung und 
 Maximalvergütung
DieAuszahlungsämtlichervariablerVergütungselemente(VariablerBonus,
LTP und MAB,soweitgewährt)istauf200%desjeweiligenindividuellenZiel
betrags begrenzt. Aus dieser relativen Begrenzung und unter Einbeziehung 
allerfixenundsonstigenVergütungsbestandteile,dieeinemVorstandsmit
gliedjenachEinzelfallgewährtwerdenkönnen,wirddiemaximaleGesamt
vergütung betragsmäßig festgelegt.

FürdenVorstandsvorsitzenden liegtdieMaximalvergütungbei9 Mio.€
pro JahrundfürjedesordentlicheVorstandsmitgliedbei6 Mio.€proJahr.
IndieserMaximalvergütungsinddieBeträgeausderlangfristigenvariablen
Vergütung(MAB und LTP)zeitanteiligmiteinemjährlichenZielwertenthal
ten, unbeschadet der Tatsache, dass sie jeweils erst zum Ende der Laufzeit 
fälligwerden.DieEinhaltungderMaximalvergütungin2021imSinnevon
§ 162Abs.1Satz2Nr.7AktGwirdinderTabelle„Gewährteundgeschul
deteVergütungdesVorstandsgemäß§ 162Abs.1AktG“dargestellt.

Einbehalt und Clawback-Regelung
DerAufsichtsrathatdieMöglichkeit,nachpflichtgemäßemErmessendie
variableVergütungumbiszu20%zukürzenbzw.einzubehalten,umaußer
gewöhnliche Umstände angemessen berücksichtigen zu können.
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Gemäß dem ab 2021 geltenden Vergütungssystem kann der Aufsichtsrat be
reits festgestellte oder ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile einbe
halten bzw. zurückfordern, wenn sich die der ursprünglichen Zielerreichung 
zugrundeliegenden Berechnungsgrundlagen, insbesondere die maßgeb
lichen Konzernabschlüsse, nachträglich aufgrund neuer Tatsachen oder Be
weisealswesentlichfehlerhaftdarstellen(Clawback).DieMöglichkeithier
zu verjährt spätestens drei Jahre nach Auszahlung. Etwaige Schadensersatz
ansprüche der Gesellschaft gegen das Vorstandsmitglied, insbesondere aus 
§ 93Abs.2AktG,bleibenunberührt.VondieserMöglichkeithatderAuf
sichtsrat in 2021 keinen Gebrauch gemacht.

Regelungen im Zusammenhang mit der Beendigung der 
Vorstandstätigkeit
DieVorstandsdienstverträgeenthaltenfürdenFalldervorzeitigenBeendi
gung von Amt oder Tätigkeit aus Gründen, die das jeweilige Vorstandsmit
gliednichtzuvertretenhat,eineBegrenzungderAbfindungoderweiterer
Zahlungen auf den zweifachen Wert der Grundvergütung und den zwei
fachen Wert des Variablen Bonus und eines etwaigen MAB bzw. auf die 
 Gesamtzielvergütung für die Restlaufzeit des Dienstvertrags.

ImFallderBeendigungeinesVorstandsvertragserfolgtdieAuszahlungoff
ener variabler Vergütungsbestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertrags
beendigung entfallen, grundsätzlich nach den ursprünglich vereinbarten 
 Zielen und Vergleichsparametern sowie nach den im Vertrag festgelegten 
FälligkeitszeitpunktenoderHaltedauern.ImEinzelfallkannderAufsichts
rat beieinervorzeitigenVertragsbeendigungoffenevariableVergütungs
kompo nen ten pauschalieren.

Bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit auf Veranlassung des Un
ternehmens, außer bei Kündigung aus wichtigem Grund, den das jeweilige 
Vorstandsmitgliedzuvertretenhat,werdenderVariableBonus (jenach
Anspruchsberechtigung)undderMAB sowie LTP zeitanteilig gewährt. So
fern das Vorstandsmitglied auf seine Veranlassung oder aus einem von ihm 
zu vertretenen wichtigen Grund ausscheidet, entfallen sämtliche Ansprüche 
aus dem MAB sowie LTP. Ansprüche aus dem Variablen Bonus für das zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens laufende Geschäftsjahr entfallen ebenfalls, es 
sei denn, eine höhere Zielerreichung kann eindeutig nachgewiesen werden.

ZusagenfürdenFalldervorzeitigenBeendigungderVorstandstätigkeitin
folgeeinesKontrollwechsels(ChangeofControl)bestehennicht.

FürdieDauerdesBestehensdesnachvertraglichenWettbewerbsverbots
von regelmäßig 24 Monaten haben die jeweiligen Vorstandsmitglieder einen 
Anspruch auf Entschädigung in Höhe der Hälfte ihrer zuletzt vereinbarten 
jährlichen Grundvergütung und ihres kurzfristigen Variablen Bonus. Die 
 Gesellschaft kann jederzeit, spätestens jedoch sechs Monate vor Vertrags
beendigung,imFalleinervorzeitigenVertragsbeendigungauchohneEin
haltungderSechsMonatsFrist,aufdasnachvertraglicheWettbewerbsver
bot verzichten. Insoweit besteht kein Anspruch auf Entschädigung.

Zu den konkreten Regelungen der 2021 ausgeschiedenen Mitgliedern des 
VorstandswirdaufdieErläuterungenimnachstehendenAbschnitt„Indivi
duelleVergütungdesVorstands2021“verwiesen.

Individuelle Vergütung des Vorstands 2021

IndernachfolgendenTabellewirdfürjedesMitglieddesVorstandsdie„ge
währteundgeschuldeteVergütung“imSinnedes§ 162Abs.1Satz1AktG
angegeben.DamitumfasstsinddieimGeschäftsjahrzugeflosseneVergü
tung und die Vergütung, die für das Geschäftsjahr gewährt wurde und fällig 
ist,aber (bisher)nichtzugeflossen ist.Einbezogensinddamitdie im je
weiligenGeschäftsjahrtatsächlichzugeflosseneGrundvergütungunddie
Neben leistungen, einschließlich etwaiger Wiederbestellungsboni. Mit Blick 
auf den Variablen Bonus wird nicht der für das Berichtsjahr zugesagte kurz
fristige  Variable Bonus ausgewiesen, da dieser erst nach Ablauf des Berichts
jahres festgesetzt und nach der Entlastung durch die Hauptversammlung 
desFolgejahresausgezahltwird;vielmehristderkurzfristigevariableBonus
des Vorjahrs, der nach der Hauptversammlung im Berichtsjahr ausgezahlt 
wurde,alsimBerichtsjahr„gewährtundgeschuldet“nach§ 162Abs.1Satz
1 AktG darzustel len. Schließlich werden etwaige langfristig variable 
Vergütungsbestandteile(MAB und LTP)als„gewährtundgeschuldet“nur
dannausgewiesen,soweitdieseimBerichtsjahrtatsächlichzugeflossenoder
fällig  geworden sind. 

Darüber hinaus werden die relativen Anteile von fester und variabler Ver
gütung angegeben. Diese beziehen sich ebenfalls auf die im jeweiligen Ge
schäftsjahr gewährten und geschuldeten Vergütungsbestandteile im Sinne 
von§ 162Abs.1Satz1AktG.SiesinddahernichtmitdenrelativenAnteilen
inderDarstellungdesVergütungssystemsgemäß§ 87aAbs.1Nr.3AktG
vergleichbar,diesichaufdiejeweiligenZielwertebzw.imFallderlangfristi
gen variablen Vergütung auf die zeitanteiligen jährlichen Zielwerte beziehen 
(siehe oben Abschnitt „Vergütungsstruktur und Vergütungselemente“).
SchließlichwirdinderTabellegemäß§ 162Abs.1Satz2Nr.7AktGdieim
VergütungssystemfestgelegteMaximalvergütungderVorstandsmitglieder
dargestellt bzw. mit der 2021 gewährten und geschuldeten Vergütung 
gegenübergestellt.Hierausergibtsich,dassdieMaximalvergütungin2021
jeweils eingehalten wurde.   
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GEWÄHRTEUNDGESCHULDETEVERGÜTUNGDESVORSTANDSGEM.§ 162ABS.1AKTG/MAXIMALVERGÜTUNG(INTSD.€)

Fixe
 Grundvergütung Nebenleistungen

Variabler Bonus
 aus 2019 aus 2020 MAB LTP Gesamt

Maximalvergütung
(Vergütungssystem)

 20201 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021  

Vincent Warnery 
(Vorsitzenderseit
01.05.2021) 425 841 14 18 450 396 – – – – 889 1.255 8.000

Relativer Anteil 48 % 67 % 2 % 1 % 51 % 32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Oswald Barckhahn 
(seit15.10.2021) – 105 – 64 – – – – – – – 169 1.315

Relativer Anteil - 62 % - 38 % - 0 % - 0 % - 0 % - 100 %  

Astrid Hermann – 500 – 179 – – – – – – – 679 6.000
Relativer Anteil - 74 % - 26 % - 0 % - 0 % - 0 % - 100 %  

ThomasIngelfinger 383 450 8 18 462 385 – – – – 853 853 6.000
Relativer Anteil 45 % 53 % 1 % 2 % 54 % 45 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Zhengrong Liu 425 500 38 1932 417 340 – – – – 880 1033 6.000
Relativer Anteil 48 % 48 % 4 % 19 % 47 % 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Stefan De Loecker 
(bis30.06.2021) 850 500 9 7 1.390 1.265 – – – – 2.249 1.772 4.500

Relativer Anteil 38 % 28 % 0 % 0 % 62 % 71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Ramon A. Mirt 425 500 451 472 348 350 – – – – 1.224 1.3223 6.000
Relativer Anteil 35 % 38 % 37 % 36 % 28 % 26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Asim Naseer 
(bis05.04.2021) 425 130 116 19 402 323 – – – – 943 472 1.562

Relativer Anteil 45 % 28 % 12 % 4 % 43 % 68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Patrick Rasquinet 
(seit 01.07.2021) – 250 – 233 – – – – – – – 4834 3.500

Relativer Anteil - 52 % - 48 % - 0 % - 0 % - 0 % - 100 %  

Dessi Temperley 
(bis 05.04.2021) 408 125 15 10 417 330 – – – – 840 465 1.562

Relativer Anteil 49 % 27 % 2 % 2 % 50 % 71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Zwischensumme 3.341 3.901 651 1.213 3.886 3.389 – – – – 7.878 8.503  

Vergütung an ausgeschiedene Vorstandsmitglieder in 2021

Ralph Gusko 
(bis31.12.2019) 500 500 194 17 400 400 – – – – 1.094 917 n/a

Relativer Anteil 46 % 55 % 18 % 2 % 37 % 44 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %  

Stefan De Loecker 
(bis30.06.2021) – 500 – – – – – – – – – 500 4.500

Relativer Anteil - 100 % - 0 % - 0 % - 0 % - 0 % - 100 %  

Asim Naseer 
(bis05.04.2021) – 370 – – – – – – – – – 370 4.438

Relativer Anteil - 100 % - 0 % - 0 % – 0 % - 0 % - 100 %  

Dessi Temperley 
(bis 05.04.2021) – 115 – – – – – – – – – 115 4.438

Relativer Anteil - 100 % - 0 % - 0 % - 0 % - 0 % - 100 %  

Zwischensumme 3.841 5.386 845 1.230 4.286 3.789 – – 685 – 8.972 10.405  

Pensionszahlungen an ausgeschiedene  Vorstandsmitglieder in 20215

Thomas B. Quaas 
(bis 26.04.2012) – – – – – – – – – – 245 232 n/a

Relativer Anteil – – – – – – – – – – 100 % 100 %  

Vor 2011 ausgeschie
dene Mitglieder – – – – – – – – – – 1.837 1.785 n/a

Relativer Anteil – – – – – – – – – – 100 % 100 %  

Gesamt 3.841 5.386 845 1.230 4.286 3.789 – – – – 11.054 12.422  

1  Im Rahmen des sogenannten Solidarpakts haben die Mitglieder des Vorstands als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID19Pandemieauf20%ihrerjeweiligenfixenGrundvergütung
für die Monate AprilbisDezember2020verzichtet.

2 HierinenthaltenisteineAusgleichszahlungvon150Tsd€ab1.Juli2019fürdieÜbernahmederRegionGreaterChina.
3 Hiervonwurden885Tsd.€alsVergütungfürTätigkeiteninKonzerngesellschaftengewährt.
4 Hiervonwurden183Tsd.€alsVergütungfürTätigkeiteninKonzerngesellschaftengewährt.
5 Die Pensionszahlungen sind teilweise auf Anwartschaftszeiträume vor der jeweiligen Bestellung als Mitglied des Vorstands zurückzuführen.   
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Darüber hinaus zeigt die nachfolgende Tabelle die Überleitung zu den 
Gesamt bezügen für die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 
gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften und zudem für jedes Vorstands
mitglied individualisiert. Neben Grundvergütung und Nebenleistungen wird 
–andersalsnach§ 162Abs.1Satz1AktG–derVariableBonusausgewiesen,

der für das Berichtsjahr zugesagt wurde, aber erst nach der Hauptversamm
lungdesFolgejahresausbezahltwird.ZudemsinddiejährlichenZuführungen
zu den Rückstellungen für den langfristigen LTP sowie der hierfür seit Gewäh
rung insgesamt zurückgestellte Gesamtbetrag  ausgewiesen. 

GESAMTVERGÜTUNG NACH HGB (INDIVIDUALISIERT) 

Fixvergütung

Nebenleistungen 
und sonstige 

 Bezüge
Variabler Bonus

 aus 2020 aus 2021

Veränderungen in 
den Rückstellungen 

für den LTP
Gesamtvergütung 

nach HGB

Insgesamt zurück
gestellter Betrag für 

den LTP

 20201 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Vincent Warnery  
(Vorsitzenderseit01.05.2021) 425 841 1142 512 396 991 – 2.568 935 4.451 4.432 7.000

OswaldBarckhahn(seit15.10.2021) – 105 – 64 – 73 – 310 – 552 – 310

Astrid Hermann – 500 – 179 – 348 – 430 – 1.457 – 430

ThomasIngelfinger 383 450 8 18 385 417 – – 776 885 2.480 2.480

Zhengrong Liu 425 500 188 1433 340 354 – – 953 997 3.839 3.839

StefanDeLoecker(bis30.06.2021) 850 500 9 7 1.265 500 – 1.945 2.124 2.952 3.055 5.000

Ramon A. Mirt 425 500 951 9724 350 403 – 1.119 1.726 2.9945 581 1.700

AsimNaseer(bis05.04.2021) 425 130 116 19 323 94 – 262 864 505 529 791

PatrickRasquinet(seit01.07.2021) – 250 – 233 – 176 – 350 – 1.0096 – 350

DessiTemperley(bis05.04.2021) 408 125 15 1107 330 94 – – 753 329 624 624

Gesamt 3.341 3.901 1.401 1.796 3.389 3.450 – 6.984 8.131 16.131 15.540 22.524

Ebenfallsüber§ 162AktGhinausgehend,zeigendienachfolgendenTabellen
für jedes 2021 amtierende Vorstandsmitglied die gewährten Zuwendungen 
unddenZuflussfür2021gemäßZiffer4.2.5desDeutschenCorporateGover
nanceKodexinderFassungvom7.Februar2017(„Kodex2017“).Umeine
bessere Vergleichbarkeit der Zielvergütung mit der für dasselbe Geschäfts
jahr erreichten und festgesetzten Vergütung sicherzustellen, werden darin – 
wieschonindenJahrenzuvor –variableVergütungsbestandteilemitihrer
(ggf.zeitanteiligen)ZielvergütungfürdasJahralsgewährtbzw.zugeflossen
ausgewiesen, für die sie wirtschaftlich und dem Grunde nach zugewiesen und 
festgesetztwerden.DiegewährtenZuwendungenundderZuflusserfassen

insoweitnebenderfixenGrundvergütungunddenNebenleistungenauch
den kurzfristigen  Variablen Bonus, der nach der Entlastung durch die Haupt
versammlungdes jeweiligenFolgejahresgezahltwird.MehrjahresBoni
(MAB)undLTPwerdenindemGeschäftsjahralsZuflussausgewiesen,indem
die jeweilige Laufzeit bzw. Bonusperiode abläuft, auch wenn die tatsächliche 
AuszahlungerstnachderHauptversammlungdesjeweiligenFolgejahres
erfolgt.Insoweitsinddie„GewährtenZuwendungen“undder„Zufluss“im
Sinnedes Kodex 2017 nicht gleichbedeutendmit der „gewährten und
geschuldeten“VergütungimSinnedes§ 162Abs.1Satz1AktG.

VINCENT WARNERY
Vorstandsvorsitzender(seit01.05.2021)
DatumEintritt:15.02.2017 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p. a.)
2021 

(Max.p. a.) 2020 2021

Festvergütung 500 841 841 841 425 841

Nebenleistungen 14 18 18 18 14 18

Summe fixe Vergütung 514 859 859 859 439 859

Variabler Bonus 300 767 – 1.533 396 991

Mehrjährige variable Vergütung       

 MehrjahresBonus(Laufzeit1/2020–4/2021) 100 33 – 67 – –

 LTP20212024(Laufzeit1/2021–12/2024) – 2.000 – 4.000 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung(Laufzeit2/2017bis4/2021) 905 302 302 302 – 5.0008

Summe variable Vergütung 1.305 3.102 302 5.902 396 5.991

Gesamtvergütung 1.819 3.961 1.161 6.761 835 6.850

1  Im Rahmen des sogenannten Solidarpakts haben die Mitglieder des Vorstands als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID19Pandemieauf20%ihrerjeweiligenfixenGrundvergütung
für die Monate AprilbisDezember2020verzichtet.

2 HierinenthaltenisteinBetraginHöhevon100 Tsd.€(Zielbetragp.a.)alsMehrjahresBonus(MAB)fürdieZeitbiszum30.April2021(siehehierzudenAbschnitt„Vergütungsstrukturund
Vergütungselemente,litg“).

3 HierinenthaltenisteineAusgleichszahlungvon100Tsd.€p.a.abdem1.Juli2019fürdieÜbernahmederRegionGreaterChina,diejeweilsnachderHauptversammlungdesFolgejahresfälligist.
Die Vorjahreszahlwurdeentsprechendum150 Tsd.€angepasst.

4  HierinenthaltenisteinBetraginHöhevon500 Tsd.€(Zielbetragp.a.;Vorjahr:500 Tsd.€)in2019alsMehrjahresBonus(MAB)(siehehierzudenAbschnitt„VergütungsstrukturundVergütungselemente,litg“).
5 Hiervonwurden2.467 Tsd.€alsVergütungfürTätigkeiteninKonzerngesellschaftengewährt.
6 Hiervonwurden499 Tsd.€alsVergütungfürTätigkeiteninKonzerngesellschaftengewährt.
7 HierinenthaltenisteinBetraginHöhevon100 Tsd.€fürdieÜbergabedesFinanzressorts,dernachderHauptversammlung2022zurZahlungfälligwird.
8  Die LTPUnternehmenswertbeteiligungvonVincentWarnerywurdeimRahmenseinerErnennungzumVorsitzendendesVorstandsabgerechnet(siehehierzudieEntsprechenserklärung2021, 
abgebildetinder„ErklärungzurUnternehmensführung“indiesemGeschäftsbericht);dersichhierausergebendeBetragwirdnachderHauptversammlung2022zurZahlungfällig.  
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OSWALD BARCKHAHN
Mitglied des Vorstands
Datum Eintritt: 15.10.2021 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p. a.)
2021 

(Max.p. a.) 2020 2021

Festvergütung – 105 105 105 – 105

Nebenleistungen – 64 64 64 – 64

Summe fixe Vergütung – 169 169 169 – 169

Variabler Bonus – 63 – 126 – 73

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTP2021–2024(Laufzeit10/2021–12/2024) – 310 – 610 – –

Summe variable Vergütung – 373 – 736 – 73

Gesamtvergütung – 542 169 905 – 242

   
   
   

ASTRID HERMANN
MitglieddesVorstands/CFO
Datum Eintritt: 01.01.2021 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p. a.)
2021 

(Max.p. a.) 2020 2021

Festvergütung – 500 500 500 – 500

Nebenleistungen – 179 179 179 – 179

Summe fixe Vergütung – 679 679 679 – 679

Variabler Bonus – 300 – 600 – 348

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTP2021–2024(Laufzeit1/2021–12/2024) – 430 – 830 – –

Summe variable Vergütung – 730 – 1.430 – 348

Gesamtvergütung – 1.409 679 2.109 – 1.027

   
   

THOMAS INGELFINGER
Mitglied des Vorstands
DatumEintritt:01.07.2014 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung 450 450 450 450 383 450

Nebenleistungen 8 18 18 18 8 18

Summe fixe Vergütung 458 468 468 468 391 468

Variabler Bonus 350 350 – 700 385 417

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTPUnternehmenswertbeteiligung BVU(Laufzeit7/2014–12/22) 275 275 – 550 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung CVU(Laufzeit7/2014–12/22) 130 133 – 205 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung MVU(Laufzeit7/2014–12/22) 70 73 – 145 – –

Summe variable Vergütung 825 831 – 1.600 385 417

Gesamtvergütung 1.283 1.299 468 2.068 776 885

   



Weitere Informationen

181

Vergütungsbericht

ZHENGRONG LIU
MitglieddesVorstands/Arbeitsdirektor
DatumEintritt:01.07.2014 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung 500 500 500 500 425 500

Nebenleistungen 188 143 143 143 188 143

Summe fixe Vergütung 688 643 643 643 613 643

Variabler Bonus 300 300 – 600 340 354

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTPUnternehmenswertbeteiligung BVU(Laufzeit7/2014–12/23) 500 500 – 1.000 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung CVU(Laufzeit7/2014–12/23) 235 241 – 358 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung MVU(Laufzeit7/2014–12/23) 75 75 – 150 – –

Summe variable Vergütung 1.110 1.116 – 2.108 340 354

Gesamtvergütung 1.798 1.759 643 2.751 953 997

   

STEFAN DE LOECKER
Vorstandsvorsitzender(bis30.04.2021) 
MitglieddesVorstands(bis30.06.2021)
DatumEintritt:01.07.2014 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung 1.000 500 500 500 850 500

Nebenleistungen 9 7 7 7 9 7

Summe fixe Vergütung 1.009 507 507 507 859 507

Variabler Bonus 1.000 500 500 500 1.265 500

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTPUnternehmenswertbeteiligung(Laufzeit7/2014–6/2021) 2.000 1.000 1.000 1.000 – 5.0001

Summe variable Vergütung 3.000 1.500 1.500 1.500 1.265 5.500

Gesamtvergütung 4.009 2.007 2.007 2.007 2.124 6.007

   

RAMON A. MIRT
Mitglied des Vorstands
Datum Eintritt: 01.01.2019 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung 500 500 500 500 425 500

Nebenleistungen 451 472 472 472 451 472

Summe fixe Vergütung 951 972 972 972 876 972

Variabler Bonus 300 300 – 600 350 403

Mehrjährige variable Vergütung       

 MehrjahresBonus(Laufzeit1/2019–12/2024) 500 500 – 1.000 – –

 LTP2021–2024(Laufzeit1/2021–12/2024) – 600 – 1.200 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung BVU(Laufzeit1/2019–12/2024) 600 – – – – –

Summe variable Vergütung 1.400 1.400 – 2.800 350 403

Gesamtvergütung2 2.351 2.372 972 3.772 1.226 1.375

1  Die LTPUnternehmenswertbeteiligungvonStefanDeLoeckerwurdeimRahmendereinvernehmlichenAufhebungseinerBestellungabgerechnet(siehehierzudieEntsprechenserklärung2021,
abgebildetinder„ErklärungzurUnternehmensführung“indiesemGeschäftsbericht);dersichhierausergebendeBetragwirdnachderHauptversammlung2022zurZahlungfällig.

2 VondiesenGesamtsummenwurdenalsVergütungfürTätigkeiteninKonzerngesellschaften1.879 Tsd.€/Zielwert,554 Tsd.€/Min.p.a.,3.203 Tsd.€/Max.p.a.gewährtbzw.935 Tsd.€/Zuflussgezahlt.
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ASIM NASEER
MitglieddesVorstands(bis05.04.2021)
Datum Eintritt: 01.01.2019 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung 500 130 130 130 425 130

Nebenleistungen 116 19 19 19 116 19

Summe fixe Vergütung 616 149 149 149 541 149

Variabler Bonus 300 94 94 94 323 94

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTPUnternehmenswertbeteiligung BVU(Laufzeit1/2019–12/2022) 300 78 – 156 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung CVU(Laufzeit1/2019–12/2022) 174 45 – 62 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung MVU(Laufzeit1/2019–12/2022) – – – – – –

Summe variable Vergütung 774 217 94 312 323 94

Gesamtvergütung 1.390 366 243 461 864 243

   

PATRICK RASQUINET
Mitglied des Vorstands
DatumEintritt:01.07.2021 Gewährte  Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung – 250 250 250 – 250

Nebenleistungen – 233 233 233 – 233

Summe fixe Vergütung – 483 483 483 – 483

Variabler Bonus – 150 – 300 – 176

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTP2021–2024(Laufzeit7/2021–12/2024) – 350 – 700 – –

Summe variable Vergütung – 500 – 1.000 – 176

Gesamtvergütung1 – 983 483 1.483 – 659

   

DESSI TEMPERLEY
MitglieddesVorstands/CFO(bis05.04.2021)
DatumEintritt:01.07.2018 Gewährte Zuwendungen Zufluss

 
2020 

Zielwert
2021 

Zielwert
2021 

(Min.p.a.)
2021 

(Max.p.a.) 2020 2021

Festvergütung 480 125 125 125 408 125

Nebenleistungen 15 110 110 110 15 1102

Summe fixe Vergütung 495 235 235 235 423 235

Variabler Bonus 300 94 94 94 330 94

Mehrjährige variable Vergütung       

 LTPUnternehmenswertbeteiligung BVU(Laufzeit7/2018–12/2021) 350 104 – 208 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung CVU(Laufzeit7/2018–12/2021) 104 25 – 30 – –

 LTPUnternehmenswertbeteiligung MVU(Laufzeit7/2018–12/2021) 29 5 – 10 – –

Summe variable Vergütung 783 228 94 342 330 94

Gesamtvergütung 1.278 463 329 577 753 329

1 VondiesenGesamtsummenwurdenalsVergütungfürTätigkeiteninKonzerngesellschaften483 Tsd.€/Zielwert,183 Tsd.€/Min.p.a.,783 Tsd.€/Max.p.a.gewährt 
bzw.289 Tsd.€/Zuflussgezahlt.

2 HierinenthaltenisteinBetraginHöhevon100Tsd.€fürdieÜbergabedesFinanzressorts,dernachderHauptversammlung2022gezahltwird.

   
Den 2021 ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern wurden folgende Leistun
gen im Rahmen ihrer vorzeitigen bzw. regulären Beendigung zugesagt, die, 
soweit jeweils erforderlich, auch in den vorstehenden Tabellen ausgewiesen 
werden:

• Stefan De Loecker, der bis zum 30. April 2021 Vorsitzender des Vorstands 
war und zum 30. Juni 2021 einvernehmlich aus dem Vorstand ausgeschie
den ist, erhält bis zum regulären Ablauf seines Dienstvertrags am 30. Juni 
2023vertragsgemäßeineFestvergütungvon1.000 Tsd.€,Nebenleistun
gen im bisherigen Umfang sowie eine einmalige Kostenpauschale von 
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150 Tsd.€.DerVariableBonusfürdieJahre2021bis2023miteinem
 jährlichen Zielwertvon1.000 Tsd.€wirdindieserHöhenachderHaupt
versammlung des jeweiligen Folgejahres zur Zahlung fällig. Aus der
Unterneh menswertbeteiligung (LTP) bis zum Zeitpunkt seines Aus
scheidens aus dem Vorstand erhält Stefan De Loecker einen Betrag von 
5.000 Tsd.€, der nach der Hauptversammlung 2022 zur Zahlung fällig ist. 
Ab der Beendigung seines Dienstvertrags zum 30. Juni 2023 unterliegt 
Stefan De Loecker einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot für die 
Dauer von zwölf Monaten und erhält hierfür eine Karenzentschädigung 
voninsgesamt1.000 Tsd.€.

• Dessi Temperley, die zum 5. April 2021 einvernehmlich aus dem Vorstand 
ausgeschieden ist, erhielt bis zum regulären Ablauf ihres Dienstvertrags 
am 30. Juni 2021 alle vertragsgemäßen Leistungen. Darüber hinaus  wurde 
ihreinBonusvon100 Tsd.€fürdieÜbergabedesFinanzressortszugesagt,
der zusammen mit dem anteiligen Variablen Bonus für 2021, der auf Grund
lage der durchschnittlichen Zielerreichung des Variablen Bonus 2019 und 
2020mitinsgesamt181 Tsd.€(davonanteilig94 Tsd.€biszumZeitpunkt
ihresAusscheidens)pauschaliertwurde,nachderHauptversammlung

2022 zur Zahlung fällig wird. Dessi Temperley unterliegt einem nachver
traglichen Wettbewerbsverbot für die Dauer von 24 Monaten und erhält 
hierfüreineKarenzentschädigungvoninsgesamt421 Tsd.€jährlich.

• Asim Naseer, der zum 5. April 2021 einvernehmlich aus dem Vorstand aus
geschieden ist, erhielt bis zum regulären Ablauf seines Dienstvertrags am 
31. Dezember 2021 alle vertragsgemäßen Leistungen. Sein anteiliger Va
riabler Bonus für 2021 wurde auf Grundlage der durchschnittlichen Ziel
erreichungdesVariablenBonus2019und2020mitinsgesamt363 Tsd.€
(davonanteilig94Tsd.€biszumZeitpunktseinesAusscheidens)pauscha
liert. Er unterliegt einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot für die 
Dauervon18MonatenunderhälthierfüreineKarenzentschädigungvon
insgesamt431 Tsd.€jährlich.

FürdiePensionsverpflichtungengegenüberfrüherenMitgliederndesVor
standsundihrenHinterbliebenensindinsgesamt59.369 Tsd.€ (Vorjahr:
62.072  Tsd.€) zurückgestellt. Seit 2007 enthalten neu abgeschlossene
 Anstellungsverträge keine entsprechenden Pensionszusagen mehr.

Vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung 
und der Ertragsentwicklung

Die folgende Tabelle enthält eine vergleichende Darstellung der jährlichen 
Veränderung der Vorstandsvergütung, der Ertragsentwicklung der Beiersdorf 

AG bzw. des Unternehmensbereichs Consumer und der durchschnittlichen 
VergütungderArbeitnehmer*innengemäß§ 162Abs.1Satz2Nr.2AktG.

VERGLEICHJÄHRLICHEVERÄNDERUNGDERVORSTANDSVERGÜTUNGGEM.§ 162AKTG

JährlicheVeränderungen(in%) 2018ggü.2017 2019ggü.2018 2020 ggü. 2019 2021 ggü. 2020

Vorstandsvergütung     

VincentWarnery(Vorstandsmitgliedseit15.02.2017) 45,7% –7,0% 0,0% 3,9%

        (Vorsitzenderseit01.05.2021) n/a n/a n/a 10,9%

OswaldBarckhahn(seit15.10.2021) n/a n/a n/a n/a

AstridHermann(seit01.01.2021) n/a n/a n/a n/a

ThomasIngelfinger(seit01.07.2014) 6,2% –25,8% 6,5% 0,0%

ZhengrongLiu(seit01.07.2014) –20,0% –25,4% 6,8% 17,4%

StefanDeLoecker(von01.07.2014bis30.06.2021) 237,5% –47,9% –6,1% 1,0%

RamonA.Mirt(seit01.01.2019) n/a n/a 2,3% 8,0%

AsimNaseer(von01.01.2019bis05.04.2021) n/a n/a 7,5% –5,0%

PatrickRasquinet(seit01.07.2021) n/a n/a n/a n/a

DessiTemperley(von01.07.2018bis05.04.2021) n/a 22,5% 3,6% –2,3%

Vor 2021 ausgeschiedene Mitglieder     

RalphGusko(bis31.12.2019) –1,5% 3,6% –21,7% –16,2%

Ertragsentwicklung     

Jahresüberschuss nach HGB(BeiersdorfAG) 8,6% –28,4% 2,9% –36,9%

EBITUmsatzrendite(UnternehmensbereichConsumer) +0.1% –1,2% –1,8% –0,2%

Umsatzerlöse,organisch(UnternehmensbereichConsumer) 5,0% 4,8% –6,6% 8,8%

Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeitenden 
auf Vollzeitäquivalentbasis     

Vergütung Gesamtbelegschaft des Unternehmensbereichs  
Consumer(Deutschland) 1,0% 6,0% 3,1% 0,5%
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Die abgebildete Veränderung der Vorstandsvergütung bezieht sich dabei 
aufdiejeweilsgewährteodergeschuldeteVergütungimSinnedes§ 162
Abs. 1 Satz 1 AktG. Soweit Vorstandsmitglieder in einem Geschäftsjahr 
 wegen eines unterjährigen Ein oder Austritts nur anteilig vergütet wurden, 
wurde die Vergütung für dieses Geschäftsjahr auf ein volles Jahr hochgerech
net, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Zahlungen aus der variablen 
Ver gütung werden, auch wenn sie mehrjährige Bemessungsperioden haben, 
nur in dem Jahr der tatsächlichen Auszahlung berücksichtigt. 

Die Ertragsentwicklung wird anhand der Entwicklung des Jahresüberschus
sesderBeiersdorfAGgemäß§ 275Abs.2Nr.17HGB dargestellt. Da die 
Vergütung der Mitglieder des Vorstands auch maßgeblich von der Entwick
lung weiterer Kennzahlen des Unternehmensbereichs Consumer abhängig 
ist, wird darüber hinaus auch die Entwicklung des organischen Umsatzes und 
der EBITUmsatzrendite(ohneSondereffekte)fürdenUnternehmensbereich
Consumer angegeben.

FürdenVergleichmitderEntwicklungderdurchschnittlichenVergütungder
Arbeitnehmer*innen wird auf die durchschnittliche Vergütung der Beleg
schaft in den Beiersdorf Gesellschaften im Unternehmensbereich Consumer 
(exkl. tesa)abgestellt.DadieVergütungsstrukturenderBelegschaft ins
besondere in den ausländischen Tochtergesellschaften vielfältig sind, ist es 
zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit sachgerechter, nur auf die Entwick
lung der durchschnittlichen Vergütung der Belegschaft in Deutschland 
 abzustellen. Dabei wurde die im Geschäftsjahr gewährte und geschuldete 
Vergütungder Gesamtbelegschaft(einschließlichobererFührungskreisund
leitendeAngestellteimSinnedes§ 5Abs.3BetrVG),berücksichtigt.Soweit
Arbeit nehmer*innen zugleich eine Vergütung als Mitglied des Aufsichtsrats 
der Beiersdorf AG erhalten, wurde diese Vergütung nicht berücksichtigt. Um 
die Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurde die Vergütung von Teilzeitarbeits
kräften auf Vollzeitäquivalente hochgerechnet. Diese Vergleichsgruppe wur
de auch bei der Prüfung der Angemessenheit der Vergütung der Mitglieder 
des Vorstands herangezogen.

2. Vergütung des Aufsichtsrats
DieVergütungdesAufsichtsrats(§ 15derSatzung)orientiertsichanderVer
antwortung und dem Aufgabenbereich der einzelnen Aufsichtsratsmitglie
der sowie an der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und berücksich
tigt die maßgeblichen Grundsätze, Empfehlungen und Anregungen des 
DeutschenCorporateGovernanceKodex.

DiebestehendeRegelungin§ 15derSatzungträgtdiesenAnforderungen
hinreichend und angemessen Rechnung, denn die Vergütung berücksich
tigt sowohl ihrer Struktur als auch ihrer Höhe nach die Anforderungen an die 
konkreten Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder sowie den zur ordnungsge
mäßen Wahrnehmung des Amts erforderlichen Zeitaufwand. Zudem besteht 
dieVergütungderAufsichtsratsmitgliederseitdem1.Juli2018ausschließ
lich aus festen Vergütungsbestandteilen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen 
eineFestvergütungvon85.000€sowieeinSitzungsgeldinHöhevon1.000 €

für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache und sein Stellver
treterdasEineinhalbfachederFestvergütung.MitgliedervonAusschüssen –
mit Ausnahme des Nominierungsausschusses und des Ausschusses gemäß 
§ 27Abs.3MitbestG–erhaltenfürihreTätigkeitindiesenAusschüsseneine
gesonderteVergütungvon20.000€fürjedesvolleGeschäftsjahr;dieMit
glieder des Prüfungsausschusses erhalten das Doppelte dieses Betrags. Der 
Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Zweieinhalbfache der Vergütung 
eines Ausschussmitglieds. Wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats zur gleichen 
ZeitmehrereÄmterinnehat,fürdieeineerhöhteVergütunggewährtwird,
erhält es nur die Vergütung für das am höchsten vergütete Amt.

DieHöhederin§ 15derSatzungfestgelegtenVergütungderMitgliederdes
Aufsichtsrats ist – auch im Vergleich zu den Aufsichtsratsvergütungen ande
rer großer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – angemessen. 
Durch die Angemessenheit der Aufsichtsratsvergütung ist sichergestellt, dass 
dieBeiersdorfAktiengesellschaftauchweiterhininderLageist,qualifizierte
Kandidat*innen für eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu 
gewinnen;hierdurchträgtdieAufsichtsratsvergütungnachhaltigzurFörde
rung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen Entwicklung der Gesell
schaft bei. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird regelmäßig auch 
mit Blick auf ihre Angemessenheit überprüft.

Biszum30.Juni2018enthieltdieVergütungdesAufsichtsratsnebender
FixvergütungeinenanderDividendeorientiertenvariablenVergütungsbe
standteil.DiesevariableVergütungbetrug1.000€fürjedenCent,umden
dieDividendeproAktiedenBetragvon0,25€überstieg.Siewurdezu40%
nach der Entlastung eines Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversamm
lungfürdasvergüteteGeschäftsjahr(Ausgangsjahr)gezahlt.Derverbleiben
de Betrag wurde bzw. wird nach der Hauptversammlung ausgezahlt, auf der 
der Jahresabschluss für das dritte auf das Ausgangsjahr folgende Geschäfts
jahr vorgelegt wurde bzw. wird, soweit die durchschnittliche Dividende für 
das Ausgangsjahr und die folgenden drei Geschäftsjahre nicht niedriger ist 
als die Dividende des Ausgangsjahres. 2021 haben einige amtierende und 
ausgeschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats einen verbleibenden Teil dieser 
variablen Vergütung erhalten. 

In der nachstehenden Tabelle wird die dem Aufsichtsrat gewährte und ge
schuldeteVergütungimSinnevon§ 162Abs.1AktGausgewiesen,dieim
Geschäftsjahr2021gezahltbzw.fälligwurde.Nach§ 162Abs.1Satz 2Nr.1
AktG sind dabei zudem die relativen Anteile von fester und variabler Ver
gütung angegeben. In der nachstehenden Tabelle wird daher der relative 
Anteil zwischen fester und variabler Vergütung, soweit für die Zeit bis zum 
1. Juli 2018gewährt,dargestellt.BeiderFestvergütungwirdzudemderrela
tiveAnteilzwischenFixum,SitzungsgeldundAusschussvergütungausge
wiesen. 

Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten von der Gesellschaft weder Kredite 
oder Vorschüsse, noch wurden zu ihren Gunsten Haftungsverhältnisse ein
gegangen. Auch haben Mitglieder des Aufsichtsrats keine Vergütungen oder 
Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen wie Beratungs oder Vermitt
lungsleistungen erhalten.
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GESAMTVERGÜTUNGDESAUFSICHTSRATSFÜRDIETÄTIGKEITIMGESCHÄFTSJAHR2021(IN€)1

Fix Sitzungsgeld Ausschussvergütung

langfr. variable Vergütung 
(bisJuni2018) 

  aus2017 aus2018 Gesamt

 20202 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Hong Chow 72.250 85.000 12.000 9.000 17.000 20.000 19.023 13.591 120.273 127.591

Relativer Anteil 60 % 67 % 10 % 7 % 14 % 16 % 16 % 11 % 100 % 100 %

Reiner Hansert 78.625 85.000 18.000 18.000 37.000 40.000 19.023 13.591 152.648 156.591

Relativer Anteil 52 % 54 % 12 % 11 % 24 % 26 % 12 % 9 % 100 % 100 %

Martin Hansson 
(Stellvertr. Vorsitzender) 108.375 127.500 20.000 18.000 – – – 7.546 128.375 153.046

Relativer Anteil 84 % 83 % 16 % 12 % 0 % 0 % 0 % 5 % 100 % 100 %

Wolfgang Herz 45.890 85.000 7.000 12.000 10.798 20.000 – – 63.688 117.000

Relativer Anteil 72% 73% 11% 10% 17% 17% 0% 0% 100% 100%

AndreasKöhn(ab01.04.2021) – 64.041 – 7.000 – 15.068 – – – 86.109

Relativer Anteil n/a 74 % n/a 8 % n/a 17 % n/a 0 % n/a 100 %

Jan Koltze 72.250 85.000 7.000 8.000 – – – – 79.250 93.000

Relativer Anteil 91 % 91 % 9 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %

Dr. Dr. Christine Martel 72.250 85.000 15.000 13.000 85.000 100.000 27.229 13.591 199.479 211.591

Relativer Anteil 36% 40% 8% 6% 43% 47% 14% 6% 100% 100%

Olaf Papier 72.250 85.000 11.000 14.000 17.000 35.123 – – 100.250 134.123

Relativer Anteil 72 % 63 % 11 % 10 % 17 % 26 % 0 % 0 % 100 % 100 %

FrédéricPflanz 72.250 85.000 8.000 19.000 3.600 50.000 40.843 12.953 124.693 166.953

Relativer Anteil 58 % 51 % 6 % 11 % 3 % 30 % 33 % 8 % 100 % 100 %

Prof. Dr. Reinhard Pöllath 
(Vorsitzender) 180.625 212.500 21.000 14.000 – – – – 201.625 226.500

Relativer Anteil 90 % 94 % 10 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %

Prof. Manuela Rousseau  
(Stellvertr.Vorsitzende) 117.938 127.500 10.000 11.000 – – 27.229 13.591 155.167 152.091

Relativer Anteil 76 % 84 % 6 % 7 % 0 % 0 % 18 % 9 % 100 % 100 %

ReginaSchillings(bis01.04.2021) 72.250 21.425 15.000 6.000 34.000 9.973 – – 121.250 37.398

Relativer Anteil 60 % 57 % 12 % 16 % 28 % 27 % 0 % 0 % 100 % 100 %

Kirstin Weiland 72.250 85.000 11.000 10.000 17.000 20.000 – – 100.250 115.000

Relativer Anteil 72% 74% 11% 9% 17% 17% 0% 0% 100% 100%

Zwischensumme 1.037.203 1.232.966 155.000 159.000 221.398 310.164 133.347 74.863 1.546.948 1.776.993

Vergütung an ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder in 2021

FrankGanschow(bis17.04.2019) – – – – – – 27.229 13.591 27.229 13.591

Relativer Anteil 0 % n/a 0 % n/a 0 % n/a 100 % 100 % 100 % 100 %

MichaelHerz(bis29.04.2020) 26.522 – 5.000 – 6.240 – 27.229 13.591 64.991 13.591

Relativer Anteil 41% n/a 8% n/a 10% n/a 42% 100% 100% 100%

ThorstenIrtz(bis17.04.2019) – – – – – – 40.843 20.386 40.843 20.386

Relativer Anteil 0 % n/a 0 % n/a 0 % n/a 100 % 100 % 100 % 100 %

MatthiasLocher(bis17.04.2019) – – – – – – 27.229 13.591 27.229 13.591

Relativer Anteil 0 % n/a 0 % n/a 0 % n/a 100 % 100 % 100 % 100 %

TomasNieber(bis17.04.2019) – – – – – – 27.229 13.591 27.229 13.591

Relativer Anteil 0 % n/a 0 % n/a 0 % n/a 100 % 100 % 100 % 100 %

PoulWeihrauch(bis17.04.2019) – – – – – – 27.229 13.591 27.229 13.591

Relativer Anteil 0 % n/a 0 % n/a 0 % n/a 100 % 100 % 100 % 100 %

Gesamt 1.063.725 1.232.966 160.000 159.000 227.638 310.164 310.335 163.204 1.761.698 1.865.334

1 Ausweis ohne Mehrwertsteuer.
2  Im Rahmen des sogenannten Solidarpakts haben die Mitglieder des Aufsichtsrats als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID19Pandemiejeweilsaufbiszu20%ihrerFixundAusschussvergütung
verzichtet,dieanteiligaufdieMonateAprilbisDezember2020entfiel.
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Die nachstehende Tabelle enthält eine vergleichende Darstellung der jähr
lichen Veränderung der Aufsichtsratsvergütung, der Ertragsentwicklung der 
Gesellschaft und der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer*innen 

gegenüberdemVorjahrgemäß§ 162Abs.1Satz2Nr.2AktG.Bezüglich
der EinzelheitenderErtragsentwicklungundderMitarbeitendenvergütung
wird auf die Ausführungen bei der Vergütung des Vorstands verwiesen.

VERGLEICHJÄHRLICHEVERÄNDERUNGDERAUFSICHTSRATVERGÜTUNGGEM.§ 162AKTG

JährlicheVeränderungen(in%) 2018ggü.2017 2019ggü.2018 2020 ggü. 2019 2021 ggü. 2020

Aufsichtsratsvergütung     

Prof.Dr.ReinhardPöllath(Vorsitzenderseit30.04.2008,
Aufsichtsratsmitgliedseit30.05.2002) 24,3% 20,0% –13,7% 12,3%

HongChow(seit20.04.2017) 55,0% 17,6% 8,4% 6,1%

ReinerHansert(seit20.04.2017) 34,8% 22,5% 6,7% 2,6%

MartinHansson(Stellvertr.VorsitzenderundAufsichtsratsmitglied
seit 25.04.2018) n/a 7,9% –13,6% 19,2%

WolfgangHerz(seit29.04.2020) n/a n/a n/a 23,8%

AndreasKöhn(seit01.04.2021) n/a n/a n/a n/a

JanKoltze(seit17.04.2019) n/a n/a –13,9% 17,4%

Dr.Dr.ChristineMartel(seit26.04.2012) 43,1% 27,8% –12,6% 6,1%

OlafPapier(seit17.04.2019) n/a n/a –13,8% 33,8%

FrédéricPflanz(seit17.04.2019) 42,6% 65,0% 17,4% 33,9%

Prof.ManuelaRousseau(Stellvertr.Vorsitzendeseit17.04.2019,
Aufsichtsratsmitgliedseit22.06.1999) 35,8% 29,3% –1,3% –2,0%

ReginaSchillings(von17.04.2019bis01.04.2021) n/a n/a –11,9% 25,1%

KirstinWeiland(seit17.04.2019) n/a n/a –12,7% 14,7%

Vor 2021 ausgeschiedene Mitglieder

FrankGanschow(bis17.04.2019) 65,7% 85,3% –51,5% –50,1%

MichaelHerz(bis29.04.2020) 14,7% 12,4% 39,1% –79,1%

ThorstenIrtz(bis17.04.2019) 16,0% 76,8% –49,1% –50,1%

MatthiasLocher(bis17.04.2019) 65,7% 85,3% –51,5% –50,1%

TomasNieber(bis17.04.2019) 23,5% 63,3% –58,7% –50,1%

PoulWeihrauch(bis17.04.2019) 62,5% 83,3% –48,8% –50,1%

Ertragsentwicklung      

Jahresüberschuss nach HGB(BeiersdorfAG) 8,6% –28,4% 2,9% –36,9%

EBITUmsatzrendite(UnternehmensbereichConsumer) +0.1% –1,2% –1,8% –0,2%

Umsatzerlöse,organisch(UnternehmensbereichConsumer) 5,0% 4,8% –6,6% 8,8%

Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeitenden 
auf Vollzeitäquivalentbasis      

Vergütung Gesamtbelegschaft des Unternehmensbereichs  
Consumer(Deutschland) 1,0% 6,0% 3,1% 0,5%
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung 
des Vergütungsberichtsnach§ 162Abs.3AktG

An die Beiersdorf Aktiengesellschaft

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der Beiersdorf Aktiengesellschaft, 
 Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 
daraufhinformellgeprüft,obdieAngabennach§162Abs.1und2AktGim
Vergütungsberichtgemachtwurden.InEinklangmit§162Abs.3AktGhaben
wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen 
wesentlichenBelangendieAngabennach§162Abs.1und2AktGgemacht
worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Ver
gütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit 
§162Abs.3AktGunterBeachtungdesIDW Prüfungsstandards: Die Prüfung 
desVergütungsberichtsnach§162Abs.3AktG(IDWPS870)durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im 
Abschnitt„VerantwortungdesWirtschaftsprüfers“unseresVermerkswei
tergehendbeschrieben.WirhabenalsWirtschaftsprüferpraxisdieAnfor
derungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die 
QualitätssicherunginderWirtschaftsprüferpraxis(IDWQS1)angewendet.
DieBerufspflichtengemäßderWirtschaftsprüferordnungundderBerufs
satzungfürWirtschaftsprüfer/vereidigteBuchprüfereinschließlichderAnfor
derungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den 
Anforderungendes§162AktGentspricht.Fernersindsieverantwortlichfür
die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich
tigten – falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im 
VergütungsberichtinallenwesentlichenBelangendieAngabennach§162
Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in 
einem Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch  einen 
VergleichderimVergütungsberichtgemachtenAngabenmitdenin§162
Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des 
Vergütungsberichtsfeststellenkönnen.InEinklangmit§162Abs.3AktG
 haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Voll
ständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des 
 Vergütungsberichts nicht geprüft.

Hamburg,den18.Februar2022
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jeschonneck Siemer
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin


